
Mindeststandard bis Ende 
der Übergangsfrist

Übergangsfrist Mindeststandard NEU nach 
Ende der Übergangsfrist

Fachkräfte oder Nicht-Fachkräfte aus 
Drittmitteln

EKHN Standard neu/ KiTaVO - Fachkräfte 
oder Fachkräfte zur Mitarbeit nach §25b 
Abs. 1 und 2 HKJGB

Fachkräfte oder Fachkräfte zur Mitarbeit 
§25b Abs. 1+2 HKJGB  
z.B. Erzieher*in, Grundschullehrer*in, BP 
Praktikant*in, Mitarbeitende in Ausbildung 
Sozialassistent*in, Kinderpfleger*in, …

Hierin enthalten max. 15% aus §25b Abs. 
2 Nr. 6 HKJGB 
Fachkräfte zur Mitarbeit nach § 25b Abs. 2 
Nr.6  (Auflage: 160 Std Fortbildung) oder 
Unterstützungskräfte bei Aufnahme von 
ukrainischen Kindern– jeweils nur mit Aner-
kennung durch das Jugendamt.

Besetzung gemäß Sollstellengenehmi-
gung EKHN

M
indeststandard

M
indeststandard

M
indeststandard

Differenz HKJGB alt zu neu   
können übergangweise mit 
Nicht-Fachkräften im Rahmen der 
genehmigten Sollstellen besetzt 
werden

 *

Die Differenz erkennen 
Sie im Vordruck Ihrer 
jährlichen Meldung an 
das Jugendamt und wird 
nicht mehr im Sollstellen-
antrag ausgewiesen.

  
*

 *

 *

 *

 *

 * Personalbesetzung siehe
         linke Säule

 * Personalbesetzung siehe
         linke Säule



Drittmittel HKJGB

EKHN Standard neu

Mindeststandard
HKJGB

Sollstellengenehmigung EKHN  
EKHN Standard neu: 
•	 Zusatzstunden für eingruppige Kitas 
•	 Zusatzstunden für Waldgruppen 
•	 Eine BP Praktikantenstelle über dem Mindeststandard (gemäß Betriebs-

vertrag und Sollstellengenehmigung

Drittmittel für Personal:
•	 75% BEP Pauschale: Fachkräfte oder Nicht-Fachkräfte
•	 Schwerpunkt Pauschale – Fachkräfte oder Nicht-Fachkräfte entspre-

chend der Konzeption / des Angebotes (Gesundheit, Sprache, Eltern, 
Vernetzung)

•	 Klein-Kita Pauschalen: Fachkräfte oder Nicht-Fachkräfte
•	 KiQuTG Mittel: Fachkräfte und Fachkräfte in Ausbildung
•	 Integrationspauschale: Besetzung  des Mindeststandards inkl. der zu-

sätzlichen  bewilligten Fachkraftstunden für die Integration mit Fach-
kräften.  Wenn diese  Voraussetzung gegeben ist  kann die Pauschale 
darüber hinaus auch für Nicht-Fachkräfte verwendet werden (Abspra-
che mit dem Amt für Eingliederungshilfe notwendig). 

Mindeststandard muss mit Fachkräften und Fachkräften zur Mitarbeit be-
setzt sein 


